
Beschlussauszug
Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee vom 

03.07.2025

Ö 3 Beratung und Beschlussfassung zu einem Antrag der Eurowind Energy GmbH 
hinsichtlich eines Windenergieparkes in der Gemeinde Oeversee an die 
Gemeinde Freienwill angrenzend

hier: Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Oeversee

Status: öffentlich Beschlussart: (offen)
Zeit: 19:30 - 20:02 Anlass: Sitzung
Raum: Großer Sitzungssaal, Amtsgebäude Tarp
Ort: Tornschauer Straße 3-5, 24963 Tarp
Vorlage:

Herr Bölck trägt vor, dass ein Investor einen Antrag auf Erlass eines 
Aufstellungsbeschlusses gestellt hat. Daraufhin hat eine ausreichende Anzahl der 
Gemeindevertreter eine Dringlichkeit gesehen und diese Sitzung beantragt. 

Im Anschluss an diese kurze Einführung erklären sich Herr Bürgermeister Bölck und Herr 
Ketelsen für befangen und verlassen den Raum. Als stellvertretende Bürgermeisterin 
übernimmt Frau Heidi Gülich die Sitzungsleitung. 

Frau Gülich übergibt das Wort zunächst an Herrn Rudolph. Herr Rudolph führt zum 
Planungsstand des Landesentwicklungsplan (LEP) aus. Im LEP werden die groben 
Planungsziele für das Land Schleswig-Holstein festgelegt. Zurzeit befindet sich eine neue 
Version des LEP in der Anhörungsphase. Stellungnahmen, auch von Privatpersonen, 
werden diesbezüglich seitens des Landes noch bis zum 21.07.25 angenommen. Für den 
Regionalplan Wind für unseren Planungsraum gibt es zurzeit keine gültige Fassung, da 
gegen die ursprüngliche Version geklagt wurde und die Kläger Recht bekommen haben. Die 
neue Version wird wohl zum 29.07.25 von der Regierung vorgestellt. Grundsätzlich ist das 
Land in der Pflicht etwa 3% der Landesfläche als Windeignungsflächen auszuweisen. Zurzeit 
bekannt sind Entwürfe für Windpotentialkarten, diese sind Basis der Antragstellung durch 
den Investor für das Gebiet in Munkwolstrup. 
Seitens der Investoren und der Gemeindevertreter, die eine Dringlichkeit in der 
Angelegenheit sehen, besteht die Befürchtung, dass ohne einen Aufstellungsbeschluss, die 
bisher eingezeichneten Vorrangflächen in Munkwolstrup aus der Planung fallen würden. Herr 
Rudolph merkt an, dass dies vom Innenministerium auf Nachfrage so nicht bestätigt wurde, 
sondern ein Aufstellungsbeschluss keinen Einfluss auf die Entscheidung des Landes hat. 
Es wird nachgefragt, ob die Abstimmung heute Abend dann lediglich symbolisch ist. Herr 
Rudolph merkt dazu an, dass ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan weder in 
die eine noch in die andere Richtung bindend ist. Des Weiteren wird angemerkt, dass 
Freienwill für die angrenzende Fläche auch einen Aufstellungsbeschluss gefasst hat.  
Es wird gefragt, warum nur für die Fläche in Munkwolstrup und nicht die anderen vier in der 
Windpotentialkarte enthaltenen Flächen innerhalb der Gemeinde ein Aufstellungsbeschluss 
gefasst werden soll. Herr Dr. Holm sagt dazu, dass lediglich für diese Fläche ein Antrag 
gestellt wurde, was sicher auf die Größe der Fläche zurückzuführen ist. 



Weitere Fragen werden nicht gestellt, die Abstimmung erfolgt einstimmig.

Nach diesem Tagesordnungspunkt werden die befangenen Gemeindevertreter wieder 
hineingebeten. Herr Bölck betritt wieder den Raum.  

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oeversee beschließt: 
1. Für die auf dem Gebiet der Gemeinde Oeversee liegenden Teile der Windpotenzialfläche 
PR1_SLF_076, gelegen östlich von Munkwolstrup und südlich von Wielenberg auf der 
Gemeindegrenze zu Freienwill, wird die Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Oeversee aufgestellt (vgl. vorstehende Abbildung). Planungsziel ist für die 
Entwicklung und die Errichtung eines Windparks die planungsrechtliche Grundlage zu 
schaffen. 
2. Die Aufstellungsbeschlüsse sind ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 
3. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange 
und die Aufforderung zur Äußerung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen. 
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im Rahmen einer 
öffentlichen Anhörung durchgeführt werden. 
5. Alle im Zusammenhang mit der Planung entstehenden Kosten sind vom Vorhabenträger 
zu tragen. 
6. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie der Begleitung des Planverfahrens wird ein 
geeignetes Planungsbüro beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig


